
Gesteigerte Erwerbsobliegenheit gegen�ber
ehelichem Kind bei gleichzeitiger Betreuung
eines weiteren ehelichen und eines
nichtehelichen Kindes

§ 1603 Abs. 2 BGB

Betreut die barunterhaltsverpflichtete Mutter ein ehe-
liches 16-j�hriges und daneben ein 5-j�hriges nicht ehe-
liches Kind, so ist mit R�cksicht auf die gesteigerte Unter-
haltsverpflichtung gegen�ber dem beim Vater lebenden
16-j�hrigen Kind eine vollschichtige Erwerbst�tigkeit in
Betracht zu ziehen.
(Leitsatz der Redaktion)

OLG Hamm, Urt. v. 9.2.2007 – 10 UF 126/06 (AG L�den-
scheid)

Aus den Gründen: I. Der am 8.12.1992 geborene Kläger ist
das eheliche Kind der Beklagten. Die Ehe seiner Eltern ist im
August 1999 rechtskräftig geschieden worden. Seither lebt der
Kläger bei seinem Vater, der auch das alleinige Sorgerecht für
ihn hat. Aus der geschiedenen Ehe ist ein weiteres Kind her-
vorgegangen, nämlich der Zwillingsbruder T des Klägers;
dieser lebt bei der Beklagten, die ihrerseits das alleinige Sor-
gerecht für ihn ausübt. T leidet unter ADHS (Hyperkinetische
Störung – ICD 10:F90.9). Die Beklagte hat am 17.9.2003 ein
weiteres Kind (Tochter Y) geboren; Vater der Tochter ist der
Zeuge G.
Von Juni 2002 an bezog die Beklagte Arbeitslosenhilfe in
Höhe von wöchentlich rd. 81 EUR. Außerdem verdiente sie in
der Zeit von Juni 2002 bis Januar 2003 aus einer gering-
fügigen Beschäftigung monatlich 97,50 EUR netto. Weiterhin
bezog sie Wohngeld, vom 6.8. bis 12.11.2003 Mutterschafts-
geld und ab dem 17.9.2003 für zwei Jahre Erziehungsgeld.
Mittlerweile erhält sie Leistungen nach dem SGB II: Einer
Erwerbstätigkeit geht die Beklagte, die 1989 eine Ausbildung
als Bürokauffrau abgeschlossen hat, nicht nach. Während der
Ehe hat sie u.a. als Schreibkraft und im Telefondienst gear-
beitet, Büroarbeiten im ehelichen Betrieb ausgeführt und
zuletzt bei der Frauenberatungsstelle O. Hilfe im Büro geleis-
tet.
Der Kläger hat die Auffassung vertreten, die Beklagte ver-
stoße gegen die sie treffende gesteigerte Erwerbsobliegenheit
und müsse sich daher als fiktiv leistungsfähig zur Zahlung der
geltend gemachten 100 % des Regelbetrages behandeln las-
sen. Überdies müsse sie sich Ersparnisse wegen des Zusam-
menlebens mit dem Zeugen G anrechnen lassen.
Der Kläger hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, an ihn
ab 1.6.2002 bis zur Volljährigkeit Unterhalt gem. § 1 Regel-
betragVO in Höhe von 100 % des Regelbetrages der jeweili-
gen Altersstufe unter Anrechnung der kindbezogenen Leis-
tungen zu zahlen.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.
Sie hat geltend gemacht, nicht leistungsfähig zu sein. Die
Betreuung des Bruders des Klägers lasse die Aufnahme einer

Erwerbstätigkeit nicht zu; erst recht gelte dies nach der Geburt
ihrer Tochter Y. Ihr sei daher kein Verstoß gegen ihre Er-
werbsobliegenheit vorzuwerfen. Unterhaltsleistungen vom
Vater der Tochter erhalte sie nicht, da dieser lediglich Leis-
tungen nach dem SGB II beziehe und nicht leistungsfähig sei.
Mit dem am 10.5.2006 verkündeten Urteil hat das AG die
Klage mit der Begründung abgewiesen, die Beklagte sei nicht
leistungsfähig. Ihr tatsächliches Einkommen reiche für Unter-
haltszahlungen nicht aus. Fiktives Einkommen könne ihr
allenfalls im Umfang einer Halbtagsbeschäftigung angerech-
net werden; dieses aber überschreite den ihr zu belassenen
notwendigen Selbstbehalt nicht. Auch könne der Vater der
Tochter nicht zu deren Betreuung herangezogen werden, weil
– wie die durchgeführte Beweisaufnahme ergeben habe – eine
Lebensgemeinschaft mit ihm nicht bestehe.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung des Klägers, mit
der er sein erstinstanzliches Vorbringen wiederholt und ver-
tieft.
II. Die Berufung des Klägers ist zulässig, hat in der Sache aber
keinen Erfolg.
1. Allerdings ist die Beklagte dem minderjährigen Kläger dem
Grunde nach unterhaltspflichtig (§ 1601 ff. BGB). An der
Bedürftigkeit des Klägers bestehen keine Bedenken. Sein
Unterhaltsanspruch (100 % des Regelbetrages) beträgt hier-
nach von Juni 2002 bis Juni 2003 monatlich 228 EUR (Alters-
stufe 2), von Juli 2003 bis November 2004 monatlich
241 EUR, ab Dezember 2004 monatlich 284 EUR (nunmehr
Altersstufe 3) und ab Juli 2005 monatlich 291 EUR.
Die Beklagte trifft auch grundsätzlich die gesteigerte Er-
werbsobliegenheit nach § 1603 Abs. 2 BGB. Sie kann sich
dem Unterhaltsanspruch des Klägers insbesondere nicht mit
der Begründung entziehen, sie betreue ein anderes aus der Ehe
stammendes und – ab dem 17.9.2003 – ein weiteres Kind aus
einer anderen Verbindung (vgl. Wendl/Scholz, Das Unter-
haltsrecht in der familienrichterlichen Praxis, 6. Aufl., § 2
Rn 166/167 + 315 m.w.N.). Das beim Ehegattenunterhalt
geltende Altersphasenmodell, das den Umfang der Erwerbs-
obliegenheit des ein minderjähriges Kind betreuenden Ehe-
gatten bestimmt, kann beim Minderjährigenunterhalt nicht
herangezogen werden. Vielmehr wird in Fällen der Geschwis-
tertrennung, wie sie hier bezüglich der beiden aus der Ehe
hervorgegangenen Söhne vorliegt, in Rspr. und Literatur
wegen des Gleichrangs aller minderjährigen Kinder eine
Beschäftigungspflicht beider Eltern nach den Grundsätzen
der sog. Hausmannrechtsprechung verlangt (vgl. BGH
FamRZ 2006, 1010, 1013). Dies gilt auch, wenn aus einer
neuen Verbindung ebenfalls minderjährige Kinder stammen,
wie hier die Tochter Y.
2. Die Beklagte ist nach ihren Einkommensverhältnissen zur
Zahlung der vorgenannten Unterhaltsbeträge aber nicht leis-
tungsfähig – auch nicht teilweise.
a. So hat die Beklagte seit Mitte des Jahres 2002 im Wesent-
lichen nur Einkünfte aus Arbeitslosenhilfe, geringfügiger Be-
schäftigung, Mutterschaftsgeld, Erziehungsgeld und Wohn-

268

Rechtsprechung FF 6+7/2007

0



geld bezogen. Obschon das Wohngeld nur teilweise überhöhte
Wohnkosten gedeckt und demzufolge im Übrigen als Ein-
kommen anzurechnen ist, ändert dies nichts an der tatsäch-
lichen Leistungsunfähigkeit der Beklagten. Darüber besteht
zwischen den Parteien auch kein Streit. Mit dem Bezug von
Leistungen nach dem SGB II hat sich daran im Ergebnis
nichts geändert.
3. Die Beklagte muss sich auch nicht als fiktiv leistungsfähig
zur Zahlung der geltend gemachten Unterhaltsbeträge behan-
deln lassen.
a. Die für einen Unterhaltsanspruch vorausgesetzte Leistungs-
fähigkeit des Unterhaltsverpflichteten wird allerdings nicht
allein durch sein tatsächlich vorhandenes Einkommen, son-
dern auch durch seine Erwerbsfähigkeit bestimmt. Reichen
seine tatsächlichen Einkünfte nicht aus, so trifft ihn unter-
haltsrechtlich die Obliegenheit, seine Arbeitsfähigkeit in best-
möglicher Weise einzusetzen. Gegenüber minderjährigen
Kindern besteht auf Grund der Vorschrift des § 1603 Abs. 2
BGB eine gesteigerte Erwerbsverpflichtung. Der gesteigert
haftende Unterhaltsverpflichtete hat sich intensiv, d.h. unter
Anspannung aller Kräfte und Ausnutzung aller vorhandenen
Möglichkeiten, um die Erlangung eines hinreichend entlohn-
ten Arbeitsplatzes zu bemühen, um so ein die Zahlung der
Regelbeträge sicherstellendes Einkommen zu erzielen. Legt
der für seine die Zahlung der Regelbeträge betreffende Leis-
tungsunfähigkeit darlegungs- und beweisbelastete Unterhalts-
verpflichtete nicht dar, dieser Obliegenheit vollständig ge-
recht geworden zu sein, so muss er sich so behandeln lassen,
als ob er über ein solch hohes Einkommen verfügt, welches
ihm die Zahlung der Regelbeträge ermöglicht.
b. Allerdings kann dem Unterhaltspflichtigen ein fiktives
Einkommen nur im Rahmen des Zumutbaren angerechnet
werden. Betreut er minderjährige Kinder, dann kommt es –
auch bei gesteigerter Erwerbsverpflichtung – für die Beur-
teilung der Frage, ob und in welchen Umfang er seine Arbeits-
kraft einzusetzen hat, auf die persönlichen und wirtschaftli-
chen Verhältnisse im Einzelfall an. Dabei sind – wie bei den
Grundsätzen zur sog. Hausmannrechtsprechung – das Alter
der von ihm betreuten Kinder, eine etwaige besondere Betreu-
ungsbedürftigkeit und sonstige Betreuungsmöglichkeiten zu
berücksichtigen. Im Streitfall ist zudem spätestens mit dem
Beginn des Beschäftigungsverbotes nach §§ 3, 4 MuschG im
August 2003 eine Zäsur geboten.
aa. Vor diesem Zeitpunkt hatte die Beklagte den am 8.12.1992
geborenen Sohn T zu betreuen. Dieser leidet unstreitig an
einer hyperkinetischen Störung nach ICD 10:F90.9; streitig
ist lediglich das Ausmaß seiner damit zusammenhängenden
Betreuungsbedürftigkeit. Zu Beginn des Unterhaltszeitraumes
war der Sohn rd. 91/2 Jahre. Ob der Beklagten angesichts
dieses Alters und der durch die hyperkinetische Symptomatik
bedingten Betreuungsbedürftigkeit des Sohnes eine Ganztags-
tätigkeit zumutbar war oder jedenfalls mit zunehmendem
Alter des Sohnes bis August 2003 zumutbar wurde, muss der
Senat nicht abschließend entscheiden. Denn selbst wenn man

zu Gunsten des Klägers davon ausgehen wollte, würde dies
keine Leistungsfähigkeit der Beklagten begründen.
Auf Grund der Erwerbsbiografie der Beklagten würde diese
nach Einschätzung des Senats in ihrem erlernten Beruf als
Bürokauffrau ein Einkommen allenfalls im unteren Bereich
der Gehaltsspanne erzielen können; den Gegebenheiten des
Arbeitsmarktes entsprechender wäre vermutlich eine Tätig-
keit als Bürohilfe, so wie sie die Beklagte auch zuletzt
teilschichtig ausgeübt hat. Es ist davon auszugehen, dass die
Beklagte bei einer vollschichtigen Erwerbstätigkeit (172
Stunden im Monat) in den ersten ein bis zwei Jahren ihrer
Tätigkeit ein Nettoeinkommen von nicht mehr als 1.020 EUR
erzielen könnte. Ein solches Einkommen ergibt sich nach
Abzug von Steuern und Sozialabgaben, wenn man einen
Stundenlohn von 8 EUR zu Grunde legt. Nach Abzug fiktiver
Fahrtkosten von pauschal 5 % verbleiben 969 EUR netto.
Allerdings ist nach Ansicht des Senats der Beklagten eine
vollschichtige Erwerbstätigkeit nur dann zumutbar, wenn für
den Sohn von Juni 2002 bis August 2003 – in dem Zeitraum
war er rd. 91/2 bis knapp 11 Jahre alt – zumindest zeitweise
eine Kinderbetreuung zur Verfügung steht. Insofern hat die
Beklagte im Senatstermin glaubhaft dargelegt, dass der Sohn
in Folge seiner Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung
nicht zu lange unbeaufsichtigt allein zu Hause bleiben kann;
so müsse z.B. darauf geachtet werden, dass er nicht vergisst,
den Herd auszumachen. Für eine Betreuung für die Zeit nach
Ende der Schule (Mittag) bis zur Rückkehr der Beklagten von
ihrer fiktiven Arbeitsstelle (später Nachmittag) schätzt der
Senat Kosten von mindestens 300 EUR, die als berufsbeding-
ter Aufwand einkommensmindernd zu berücksichtigen wä-
ren. Der Beklagten verblieben dann nur noch 669 EUR, mit-
hin ein Betrag, der deutlich unterhalb des notwendigen
Selbstbehalts von seinerzeit 840 EUR lag. Die Beklagte ist
daher als nicht leistungsfähig anzusehen, ohne dass es auf die
Frage ankommt, ob ihr notwendiger Selbstbehalt auf Grund
eines Zusammenlebens mit dem Zeugen G hälftig um 13,5 %
(st. Rspr. des Senats) auf 726,60 EUR zu reduzieren wäre, was
bei unstreitig zwei vorhandenen Wohnungen jedenfalls in
dieser Höhe zweifelhaft erscheint.
bb. Mit Beginn des Beschäftigungsverbotes nach §§ 3, 4
MuschG und während des Bezuges von Erziehungsgeld be-
steht, wie der BGH entschieden hat (BGH FamRZ 2006,
1010 ff. und FamRZ 2006, 1827 ff.), neben der Betreuung
des Kindes aus der neuen Verbindung überhaupt keine Ob-
liegenheit zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Dem – so der
BGH – stehe schon entgegen, dass minderjährige Kinder bis
zum Alter von zwei Jahren regelmäßig ständiger Aufsicht und
Betreuung bedürfen; während des Bezugs von Erziehungsgeld
ersetze dieses im Interesse der Betreuung des neugeborenen
Kindes die sonst ggf. bestehende Erwerbspflicht des barunter-
haltspflichtigen Elternteils. Diesen Erwägungen tritt der Senat
bei. Denn es kann nicht unberücksichtigt bleiben, dass die
Unterhaltspflicht gegenüber Kindern durch die Elternverant-
wortung geprägt wird. Das Interesse von Kindern an einer

269

FF 6+7/2007 Rechtsprechung

0



persönlichen Betreuung durch die Eltern ist grundsätzlich
auch im Verhältnis zu den außerhalb der Familie lebenden
weiteren Kindern (Geschwistern oder Stiefgeschwistern) be-
achtlich. Gleiches gilt unter Berücksichtigung dessen, dass
auch das Elternrecht des betreuenden Elternteils im Grundsatz
Schutz genießt (Art. 6 GG). In seiner Entscheidung vom
5.7.2006 zum § 16151 BGB (FamRZ 2006, 1362, 1364) hat
der BGH eine zwingend notwendige persönliche Betreuung
durch einen Elternteil sogar in den ersten drei Lebensjahren
des Kindes für nahe liegend erachtet.
Für die Zeit danach hat der Senat unter Hinweis auf die
Vorschrift des § 16151 BGB allerdings bereits mehrfach
zum Ausdruck gebracht, dass der Gesetzgeber der Mutter
eines nichtehelichen Kindes durchaus die Aufnahme einer
Vollzeittätigkeit bereits mit Vollendung des 3. Lebensjahres
des Kindes zumutet (§ 16151 Abs. 2 S. 3 BGB); der Gesetz-
geber geht also davon aus, dass selbst die Betreuung eines
dreijährigen Kindes mit einer Vollzeiterwerbstätigkeit der
Betreuenden nicht von vornherein unvereinbar ist (so auch
OLG Bremen FamRZ 2005, 647; OLG München FamRZ
2005, 1112). Das Kind kann ab dem 3. Lebensjahr in der
Regel ganztags, z.B. in einem Ganztagskindergarten, betreut
werden. Auch der (arbeitslose) Zeuge G käme als Betreu-
ungsperson in Betracht; selbst wenn er mit der Beklagten
nicht in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft leben soll-
te, ist er doch zugleich Vater des Kindes und gehalten, der
Beklagten durch – kostenlose – Betreuung des Kindes eine
Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. Dafür, dass eine solche
ganztägige Fremdbetreuung nicht möglich ist, hat die hierfür
darlegungs- und beweispflichtige Beklagte nichts vorgetra-
gen.
Die Anleihe an die gesetzliche Regelung in § 1615 I BGB
bedeutet jedoch nicht, dass eine vollschichtige Erwerbs-
obliegenheit stets mit Vollendung des 3. Lebensjahres, hier
also ab September/Oktober 2006, einsetzt. Vielmehr lässt
sich der erwähnten Rspr. des BGH (FamRZ 2006, 1362,
1364) entnehmen, dass auch insoweit stets auf die Umstände
des Einzelfalls abzustellen ist. Im vorliegenden Fall ist zu
berücksichtigen, dass die Beklagte die Tochter Y noch bis
Juli 2005 gestillt hat und – mehr als in sonstigen Fällen – als
deren Hauptbezugsperson anzusehen ist. Ebenso wenig kann
unberücksichtigt bleiben, dass der Sohn T im September/
Oktober 2006 auch erst knapp 14 Jahre alt war. Mag sich,
wie die Beklagte im Senatstermin dargelegt hat, seine Be-
treuungsbedürftigkeit auch reduziert haben, so ist sie doch
nicht gänzlich entfallen. Selbst bei Sicherstellung einer – mit
geringerem Kostenaufwand verbundenen – Fremdbetreuung
für T und einer – ohne Kostenaufwand verbundenen – ganz-
tägigen Fremdbetreuung für Y, ist die verbleibende Betreu-
ung zweier (!) Kinder für die Beklagte noch mit einem solch
erheblichen persönlichen Aufwand verbunden, dass eine
Vollzeiterwerbstätigkeit nach Ansicht des Senats nicht zu-
mutbar erscheint. Nur eine solche aber würde es der Beklag-
ten ermöglichen, zumindest teilweise Unterhalt an den Klä-

ger zu zahlen. Mit einer Halbtagstätigkeit oder sogar einer
3/4-Stelle würde die Beklagte – einen Stundenlohn von
8 EUR, 5 % fiktive berufsbedingte Aufwendungen und noch
geschätzte 150 EUR Betreuungskosten für T zu Grunde
gelegt – kein über den notwendigen Selbstbehalt von derzeit
890 EUR liegendes Einkommen erzielen können, und zwar
selbst dann nicht, wenn man ihn wegen Ersparnisse auf
Grund des – unterstellten – Zusammenlebens mit dem Zeu-
gen G um 13,5 % reduzieren würde.
Allerdings ist davon auszugehen, dass mit Vollendung des
16. Lebensjahres T nicht mehr betreuungsbedürftig sein
dürfte, die Betreuung zweier Kinder mithin entfällt; zu
diesem Zeitpunkt wird die Tochter Y das 5. Lebensjahr
vollendet haben. Von da an wird mit Rücksicht auf die
gesteigerte Erwerbsverpflichtung der Beklagten gegenüber
dem Kläger eine vollschichtige Erwerbstätigkeit in Betracht
zu ziehen sein.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Rolf Oenning, Hamm

Anmerkung der Redaktion: Vgl. auch den Beitrag von
Hauß, FamRB 2007, 211.

Anmerkung
Das Urteil des OLG Hamm führt den Leser gekonnt durch die
neuere Rspr. des BGH zu der sog. Hausmannproblematik und
zur Frage der Zumutbarkeit einer Erwerbstätigkeit für den
barunterhaltspflichtigen Elternteil gegenüber minderjährigen
unverheirateten Kindern aus einer früheren Verbindung.
So betont das Gericht zunächst noch einmal unter Hinweis auf
die Grundsätze der Hausmannrechtsprechung des BGH deut-
lich den Grundsatz, dass einen Elternteil auch dann gegenüber
einem minderjährigen unverheirateten Kind aus einer frühe-
ren Ehe eine gesteigerte Erwerbsobliegenheit gem. § 1603
Abs. 2 BGB trifft, wenn er ein anderes aus der Ehe stammen-
des und ein weiteres Kind aus einer anderen Verbindung
betreut. In den weiteren Entscheidungsgründen hat das OLG
im Einzelnen – getrennt nach zeitlichen Phasen, nämlich vor
der Geburt, nach der Geburt und nach Vollendung des
3. Lebensjahres des weiteren Kindes – dargelegt, weshalb die
beklagte Kindesmutter auch nicht fiktiv als leistungsfähig
angesehen werden kann. Dabei ist der Senat für den Zeitraum
bis zur Geburt der Schwester des Klägers zu dem Ergebnis
gekommen, dass die Beklagte auch mit einer vollschichtigen
Erwerbstätigkeit nach Abzug von Steuern, Sozialversiche-
rungsabgaben, berufsbedingten Aufwendungen und Kosten
für eine Kinderbetreuung für den im Unterhaltszeitraum 91/2

bis 11 Jahre alten, an ADHS leidenden und bei ihr lebenden
Sohn nur ein bereinigtes Einkommen unterhalb ihres notwen-
digen Selbstbehalts hätte erzielen können. Ab Beginn des
Beschäftigungsverbots nach §§ 3, 4 MuSchG und während
des Bezuges von Erziehungsgeld hat der Senat unter Berufung
auf die Rspr. des BGH eine Obliegenheit zur Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit verneint.
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Der BGH hatte in dem zitierten Urt. v. 12.4.20061 u.a. aus-
geführt, dass der seinen minderjährigen Kindern aus erster Ehe
barunterhaltspflichtige Elternteil während des Bezuges von
Erziehungsgeld, d.h. während der ersten zwei Lebensjahre seit
Geburt des Kindes, nicht verpflichtet ist, neben der Betreuung
des Kleinkindes aus der neuen Verbindung eine Nebentätigkeit
auszuüben. Nach dieser Zeit, also ab Vollendung des 2. Le-
bensjahres, hält der BGH die Erzielung eines Nebeneinkom-
mens in Höhe von etwa 300 EUR monatlich für zumutbar.
Das OLG Hamm verneint unter Berufung auf das Urteil des
BGH vom 5.7.20062 zu § 1615l BGB sogar eine Obliegenheit
der Kindesmutter zu einer Erwerbstätigkeit in den ersten drei
Lebensjahren des Kindes. Für die Zeit danach hält es im
Grundsatz allenfalls eine Halbtagstätigkeit für angemessen.
Ab dem 16. Lebensjahr des bei der Kindesmutter lebenden
ehelichen Kindes und dem 5. Lebensjahr des weiteren Kindes
soll nach Auffassung des Senats wegen des Wegfalls der
Betreuungsbedürftigkeit des älteren Kindes eine Obliegenheit
zu einer vollschichtigen Erwerbstätigkeit bestehen.
Den Ausführungen des OLG Hamm zur Frage der Erwerbs-
obliegenheit der barunterhaltspflichtigen Kindesmutter ist bis
auf den zuletzt genannten Zeitraum zuzustimmen. Der Senat
musste sich in seinem Urteil nach den konkreten Umständen
nicht mit dem Urteil des BGH vom 5.10.20063 befassen. In der
dortigen Entscheidung hatte der BGH ausgeführt, dass die
Unterhaltspflicht gegenüber Kindern aus einer früheren Ehe auf
der Grundlage einer Nebenerwerbstätigkeit und des Taschen-
geldanspruches nicht durch einen fiktiven Unterhaltsanspruch
begrenzt ist, der sich ergäbe, wenn der barunterhaltspflichtige
Elternteil auch in seiner neuen Ehe vollzeiterwerbstätig wäre
und von solchen Einkünften seinen eigenen Selbstbehalt sowie
alle weiteren gleichrangigen Unterhaltsansprüche abdecken
müsste. In dem vom BGH entschiedenen Fall hatte der barunter-
haltspflichtige Elternteil – anders als in dem Fall des OLG
Hamm – erneut geheiratet und dadurch einen Anspruch auf
Familienunterhalt gem. §§ 1360, 1360a BGB erworben, der
seinen notwendigen Selbstbehalt absicherte. Ob der barunter-
haltspflichtigen Kindesmutter in dem Fall des OLG Hamm ein
Unterhaltsanspruch gegen den nicht ehelichen Vater gem.
§ 1615l BGB zustand, geht aus dem Urteil des OLG Hamm
nicht hervor. Da Letzteres eine Obliegenheit zur Erwerbstätig-
keit für die Kindesmutter vor Vollendung des 3. Lebensjahres
des Kindes für unzumutbar hält und der Unterhaltsanspruch
einer nichtehelichen Mutter noch bis zu diesem Zeitpunkt be-
fristet ist,4 hat der Senat diese Frage wohl auch nicht geprüft.
Problematisch erscheint die im letzten Absatz zum Ausdruck
gebrachte Auffassung, dass ab dem 16. Lebensjahr des bei ihr
lebenden ehelichen Kindes für die Kindesmutter eine Oblie-
genheit zu einer vollschichtigen Erwerbstätigkeit besteht. Das
erscheint im Hinblick auf das Alter und die Belange des
jüngeren Kindes zu weitgehend. Denn die Kindesmutter wird
damit gezwungen, zur Sicherung des Unterhalts für ihren
beim Kindesvater lebenden 16-jährigen Sohn das 5-jährige
Kind aus der neuen Beziehung ganztägig von anderen Per-

sonen betreuen zu lassen. Diese strenge Erwerbsobliegenheit
lässt sich aus den Urteilen des BGH5 so nicht entnehmen.
Nach den dort entwickelten Grundsätzen müssen wieder ver-
heiratete barunterhaltspflichtige Elternteile, die in der neuen
Beziehung den Haushalt führen, nur durch die Aufnahme
einer Nebentätigkeit zum Unterhalt der minderjährigen unver-
heirateten Kinder aus der früheren Ehe beitragen, wobei der
neue Ehepartner die Erfüllung dieser Obliegenheit gem.
§ 1356 Abs. 2 BGB zu ermöglichen hat. Für einen nicht-
ehelichen Elternteil, der noch nicht einmal mit dem neuen
Partner zusammenlebt, dürfte die Durchsetzung einer „Ver-
pflichtung“6 des anderen Elternteils zur Betreuung des ge-
meinsamen Kindes zum Zwecke der Ausübung einer Er-
werbstätigkeit, erst recht einer ganztägigen, i.d.R. ungleich
schwerer sein. Darüber hinaus bedürfen Kinder bis zu einem
Alter von etwa 8 Jahren einer verstärkten Fürsorge und Auf-
sicht. Auch wenn das beim Ehegattenunterhalt geltende Al-
tersphasenmodell beim Minderjährigenunterhalt nicht heran-
gezogen werden kann, dürfte ein sich aus der Verpflichtung
des barunterhaltspflichtigen Elternteils zu einer vollschichti-
gen Erwerbstätigkeit ergebener Zwang zur Einrichtung einer
ganztägigen Fremdbetreuung für ein noch nicht schulpflichti-
ges Kind auch unter Berücksichtigung des berechtigten An-
spruchs des älteren Kindes auf Barunterhalt massiv den Inte-
ressen des jüngeren Kindes widersprechen.

Dr. Regina Bömelburg, Richterin am OLG Köln

Possessorischer Besitzschutz und §§ 1361a,
1361b BGB

§§ 861, 1361a, 1361b BGB

Um Rechte aus § 861 BGB geltend zu machen, muss kein
Hausratsverteilungsverfahren im umfassenden Sinne an-
h�ngig gemacht werden.
(Leitsatz der Redaktion)

OLG Koblenz, Beschl. v. 26.4.2007 – 9 UF 82/07 (AG Trier)

Aus den Gründen: I. Die Parteien sind getrennt lebende
Eheleute. Am 1.8.2006 nahm die Antragsgegnerin verschie-
dene Hausratsgegenstände aus der vormals ehelichen Woh-
nung an sich, um sie zukünftig in ihrer Wohnung zu verwen-
den.
Der Antragsteller begehrt vor dem Familiengericht Rechts-
schutz nach § 861 BGB.
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FF 6+7/2007 Rechtsprechung
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1 FamRZ 2006, 1010.
2 FamRZ 2006, 1362.
3 MDR 2007, 275.
4 Vgl. zum Erfordernis einer Neuregelung des § 1615l Abs. 2 S. 3 BGB

BVerfG FamRZ 2007, 965 ff.
5 FamRZ 2006, 1010 und MDR 2007, 275.
6 Vgl. hierzu bei zusammen lebenden unverheirateten Eltern BGH FamRZ

2001, 614.




